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Mehrzweckhaus Barmke, Dorfbreite 1 - Brandschutz 

 

- Sachstandsbericht -  
 
 
Am 21.04.2015 fand im Mehrzweckhaus Barmke (Kindergarten „Butterblume“, Jugendclub u. 
Mehrzweckräume) gemäß § 27 des Niedersächsischen Brandschutzgesetz (NBrandSchG) 
eine Brandverhütungsschau durch den Brandschutzprüfer des Landkreises Helmstedt statt. 
 
Im Rahmen dieser Brandverhütungsschau wurden diverse - zum Teil gravierende - Mängel 
festgestellt. Die Ergebnisse der Begehung wurden getrennt nach Nutzungseinheiten 
protokolliert (s. Anlagen 1-3). 
 
Es wurden daraufhin erste Sofortmaßnahmen ergriffen, welche ohne großen finanziellen und 
zeitlichen Aufwand realisierbar waren. Im Einzelnen ergibt sich in Bezug auf die im Protokoll 
aufgeführten Punkte folgender Stand der Mängelbeseitigung: 
 
Kindergarten Butterblume: 
 

zu 1) Die Kindersicherheit des Herdes wurde geprüft und als gegeben festgestellt. 

zu 2) Die Türstopper wurden demontiert. 

zu 3) Auf- und Abstiegshilfen wurden durch FB21 angeschafft. 

zu 4) Das Flatterband wurde entfernt. 

zu 5) Die Tür muss aktuell offen bleiben, mittelfristig sind Umbaumaßnahmen notwendig. 

zu 6) Es wurden funkvernetzte Rauchwarnmelden montiert. 

zu 7) Eine gutachterliche Stellungnahme wurde eingeholt, es werden Umbaumaßnahmen 

erforderlich (s. unten). 

zu 8) Die Erstellung einer Brandschutzordnung wurde vom FB21 in Auftrag gegeben und 

ist in Arbeit. 

zu 9) Feuerlöscher sind in ausreichender Anzahl vorhanden, Kennzeichnung ist gut 

sichtbar angebracht. 

 
 
Jugendclub: 
 

zu 1) Feuerlöscher sind in ausreichender Anzahl vorhanden, Kennzeichnung ist gut  

sichtbar angebracht. 

 
 
Mehrzweckräume: 
 

zu 1) Die Nutzer wurden unterrichtet und aufgefordert, die Brandlasten aus dem 

Treppenhaus zu entfernen und künftig das Treppenhaus Brandlastenfrei zu halten. 

zu 2) Eine gutachterliche Stellungnahme wurde eingeholt, es werden Umbaumaßnahmen 

erforderlich (s. unten). 

zu 3) Eine Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr und eine gutachterliche 

Stellungnahme wurden eingeholt, eine Einschränkung der Nutzung wurde erforderlich 

(s. unten). 
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Zur Beurteilung der verbleibenden brandschutztechnischen Mängel wurde eine 
gutachterliche Bewertung beim Ingenieurbüro Gatz in Auftrag gegeben. Die hieraus 
resultierende Stellungnahme ging im Oktober 2015 bei der Stadt Helmstedt ein (s. Anlage 4). 
Es wurden hier im Wesentlichen folgende schwerwiegende Probleme bestätigt und näher 
erläutert: 
 
- Der erste Rettungsweg aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss, welcher über 

eine notwendige Treppe führt, ist in seiner jetzigen Form nicht als solcher geeignet, da 
er nicht durch einen geschützten Treppenraum führt. Alle Geschosse sind somit 
momentan offen miteinander verbunden. 
 

- Der zweite Rettungsweg aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss ist nur 
eingeschränkt gegeben; eine Rettung über Fenster und Gerät der Feuerwehr 
(Steckleiter) ist aus dem Obergeschoss grundsätzlich möglich, in einem angemessenen 
Zeitraum aber nur bei einer Anzahl von maximal 15 Personen. Die Rettung aus dem 
Dachgeschoss ist nur mittels Drehleiter möglich und müsste somit durch Fahrzeuge der 
Feuerwehr Helmstedt realisiert werden. Dies ist auf Grund der entsprechenden 
Anfahrtszeit problematisch. 
 

- Das Kellergeschoss muss gegenüber dem Erdgeschoss brandschutztechnisch 
abgeschottet werden. 

 
Die vorgenannten Mängel sind so gravierend, dass eine vorläufige Aufgabe der Nutzung des 
Dachgeschosses sowie eine Nutzungseinschränkung des Obergeschosses erforderlich 
wurden. Es wird deutlich, dass zur Herstellung eines sicheren Gebäudebetriebs 
umfangreiche bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Das Ingenieurbüro Gatz hat im 
Rahmen des Gutachtens bereits erste (jedoch nur bedingt umsetzbare) Vorschläge für 
entsprechende Maßnahmen unterbreitet. 
 
Es wurden für den Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 50.000 €  eingestellt. Es ist angedacht, 
die notwendige Fachplanung und erste bauliche Maßnahmen in diesem Jahr durchzuführen. 
Erste Entwürfe hierzu sind bereits in Arbeit. Die weitergehende Planung seitens des 
Grundstücks- und Gebäudemanagements der Stadt Helmstedt wird in stetiger Abstimmung 
mit dem Ortsrat und der Kindergartenleitung erfolgen. 
 
 
 

 
(Geißler) 
 
 
































